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Lürzer’s Archiv erscheint alle 2 Monate, 6 Ausgaben im Jahr

Lürzer’s Archiv gilt heute für Werbe kreative weltweit als das führende Fachmagazin, um sich über die inter essantesten 
Kampagnen, Websites und Apps sowie Commercials zu infor mieren. Ausgabe für Ausgabe werden darin ausgewählte 
Printanzeigen und Commercials vorgestellt. Die Publi kation gilt damit seit ihrer Gründung 1984 als die wichtigste 
Informationsquelle für mehr als 150.000 Werber weltweit und erreicht die höchste Anzahl an Lesern in diesem Segment. 
Lürzer’s Archiv erscheint alle 2 Monate, 6 x im Jahr, in einer deutschen, internationalen, amerikanischen und chine-
sischen Ausgabe. Eine Leserumfrage von CBMS in Deutschland, Readex Inc. in den USA, Atemso in Frankreich und 
Timscris in Groß britannien im März 2011 hat ergeben, dass bei einer Auswahl von 42 Magazinen Lürzer’s Archiv bei 
80 % der Befragten als „nützlichstes Magazin für Kreative“ gilt.

Kontakt – Zentrale
Lürzer GmbH
Keinergasse 29/7
1030 Wien, Österreich

Telefon: (43) 1 715 24 24
Fax: (43) 1 715 24 70
office@luerzersarchive.com
www.luerzersarchive.com

Kontakt – USA
Lürzer’s Archive USA, Inc
106 West 29th Street
New York, NY 10001, USA 

Telefon: (1) 212 643 42 97
Fax: (1) 646 619 4264
office@luerzersarchive.com
www.luerzersarchive.us

Kontakt – Groß britannien
Lürzer’s Archive
Kate Brown 
United Kingdom

Telefon: (44)  07 931 43 78 98
Fax: (44) 1634 29 81 71
kb@luerzersarchive.com
www.luerzersarchive.com
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Termine

Erscheinungs- Deutsche   US- Internationale  
termin Ausgabe Ausgabe Ausgabe 

01-2018 16. 02. 2018 16. 02. 2018 16. 02. 2018 

02-2018 13. 04. 2018 13. 04. 2018 13. 04. 2018 

03-2018 08. 06. 2018 08. 06. 2018 08. 06. 2018 

04-2018 10. 08. 2018 10. 08. 2018 10. 08. 2018 

05-2018 05. 10. 2018 05. 10. 2018 05. 10. 2018 

06-2018 30. 11. 2018 30. 11. 2018 30. 11. 2018 

Anzeigen- Deutsche   US- Internationale 
schluss Ausgabe Ausgabe Ausgabe 

01-2018 19. 01. 2018  15. 12. 2017 15. 12. 2017 

02-2018 19. 03. 2018 21. 02. 2018 21. 02. 2018 

03-2018 14. 05. 2018 19. 04. 2018 19. 04. 2018 

04-2018 17. 07. 2018 15. 06. 2018 15. 06. 2018 

05-2018 10. 09. 2018 16. 08. 2018 16. 08. 2018 

06-2018 05. 11. 2018 12. 10. 2018 12. 10. 2018 

Druckunter- Deutsche   US- Internationale 
lagenschluss Ausgabe Ausgabe Ausgabe 

01-2018 29. 01. 2018 11. 01. 2018 11. 01. 2018 

02-2018 27. 03. 2018 06. 03. 2018 06. 03. 2018 

03-2018 22. 05. 2018 02. 05. 2018 02. 05. 2018 

04-2018 25. 07. 2018 03. 07. 2018 03. 07. 2018 

05-2018 18. 09. 2018 28. 08. 2018 28. 08. 2018 

06-2018 13. 11. 2018 22. 10. 2018 22. 10. 2018 
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Preise & Konditionen

Deutsche Ausgabe Auflage Anzeigenpreis 1/1 2/1 U4 U2 + 3

Deutschland,  9.000  € 1.290,–  € 2.580,–  € 1.850,– € 1.550,–

Österreich, Schweiz

US Ausgabe Auflage Anzeigenpreis 1/1 2/1 U4 U2 + 3

USA, Kanada 15.000  $ 2.800,–  $ 5.320,– $ 7.580,– $ 4.550,–

Internationale Ausgabe Auflage Anzeigenpreis 1/1 2/1 U4 U2 + 3

Weltweit außer  17.000  € 1.090,–  € 2.180,–  € 1.700,–  € 1.400,–

Deutschland, Österreich, 

Schweiz, USA, Kanada

Beilage, Beihefter, Beikleber, Altarfalz, Anzeigenstrecke 

Preise auf Anfrage

Technische Daten

Erscheinungsweise: zweimonatlich, 6 x im Jahr
Heftumfang (Seiten): 200-250

Mengenrabatt / Ausgabe
2 Seiten 5 %
4 Seiten  10 %
6 Seiten 15 %
10 Seiten 20 %
12 Seiten 25 %

Kombi-Rabatte
2 verschiedene Ausgaben 10 %
3 verschiedene Ausgaben 15 %

Bei Mehrfachschaltungen wird der Kombirabatt mit gerechnet – 
Berechnungsgrundlage ist der Kombirabatt, von dem der Mengenrabatt abgezogen wird.
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Seitenformat

Einzelseite: 205 x 285 mm
Doppelseite: 410 x 285 mm
Überfüller: +3 mm Randbeschnitt an allen Seiten vorsehen

Umschlagseite innen oder erste/letzte Inhaltsseite: 200 x 285 mm
Doppelseite Umschlag innen und erste/letzte Inhaltsseite: 
400 x 285 mm 
Überfüller Umschlaginnenseiten: 
Umschlaginnenseiten sowie erste und letzte Kernseite werden 
durch die Seitenbeleimung 5mm im Bund überklebt.

Druckvorlagen als PDF-Daten

Bevorzugt Adobe PDFx4 oder PDFx1a
Modus: CMYK. 
Schriften: vollständig eingebunden. 
Ausgabeprofil (OutputIntent): ISOcoated_v2. 
Mindestauflösung: Farb- und Graustufenbilder 300 dpi, 
Optimale Auflösung: Farb- und Graustufenbilder 450 dpi, 
Bitmap/Strichbildauflösung 1200 dpi. 
Bei Verwendung unserer Joboptions werden Bilder 
verlustfrei TIF-komprimiert.
Bildkompression: Die Qualität bei JPEG-komprimierten Bildern 
wird durch den Anlieferer bestimmt. 
Gesamtfarbauftrag: 330%. 

Überfüller mit ausgeben. 
Bitte Passkreuze außerhalb der Überfüller stellen!

Bitte speichern Sie Doppelseiten als 2 Einzelseiten 
(mit 3 mm Überfüller auf allen Seiten) ab!

Ein farbverbindliches Proof muss von den angelieferten Daten mit dem 
Ausgabeprofil ISOcoated_V2 erstellt werden, um farbverbindlich zu sein.

Der Farbumfang von RGB Daten kann von CMYK nicht vollständig 
erreicht werden. Wir empfehlen daher zur besseren Beurteilung die 
Datenanlieferung in CMYK. Ausgabeprofile müssen eingebunden sein, 
um sie korrekt zu konvertieren. 

Hinweise zur PDF-Erstellung: 
www.pdfx-ready.org (D+F), www.gwg.org (E)

Druckvorlagen als Offene Daten

eps, tif, psd, ai – sowie alle gängigen Anwendungsprogramme wie 
Adobe InDesign, Quark Xpress, Adobe Illustrator. Bitte alle verwendeten 
Schriften als zip oder sit Datei mitliefern oder in Pfade umwandeln. 
Alle verwendeten Bilder, Logos und Grafiken beifügen. 
Auflösung bei Originalbildgröße: 
Mindestauflösung: Farb- und Graustufenbilder 300 dpi, 
Optimale Auflösung: Farb- und Graustufenbilder 450 dpi, 
Bitmap/Strichbildauflösung 1200 dpi. 
Bitte verwenden Sie zur Bildanpassung das ICC Profil ISOcoated_v2.

Offene Formate führen oft zu Mehraufwand, den wir in Rechung stellen 
müssen. Um Datenfehler zu vermeiden benötigen wir zur Kontrolle 
möglichst einen Proof, Ausdruck oder Soft Proof. 
Kostenloser Download Farbprofile: www.eci.org

Elektronische Datenübermittlung

Die Daten könneneinfach per Dropbox bereitgestellt werden. 
Kein Login und kein spezielles Programm notwendig.
Bitte in den betreffenden Ordner der gebuchten Ausgabe speichern.
Internationale Ausgabe: ads.i.luerzer.net
Deutsche Ausgabe: ads.g.luerzer.net
US-Ausgabe: ads.u.luerzer.net

Für den Download von Ihrem FTP-Server teilen 
Sie uns bitte die Zugangsdaten per Email mit.
Kontakt: ch@luerzersarchive.com

Daten auf CD/DVD und Proof

Ein Proof muss um dem ISO-Standard zu entsprechen den 
Ugra/Fogra-Medienkeil aufweisen und mit dem Ausgabeprofil 
ISOcoated_V2 erstellt werden um farbverbindlich zu sein. 

CD/DVD mit allen Bestandteilen der Anzeige 
und/oder Proof bitte an folgende Adresse senden: 
Lürzer’s Archiv, Christian Hrdlicka
Keinergasse 29/7, 1030 Wien, Österreich
(Versenden Sie nur Kopien keine Originaldaten)

Verarbeitung

PUR Klebebindung, Bogenoffsetdruck. 
PUR Papier: Seidenmatt gestrichen, h’frei weiß Bilderdruck. 
Papierklasse 1
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Anleitung für ein korrektes Druck-Pdf – Bild abspeichern in Photoshop

1. Das Bild muss im CMYK-Modus sein.

2. Das richtige Profil 
    muss zugewiesen werden:
    ISO coated v2 (ECI), 
    Coated FOGRA 39 oder 
    US web coated

4. Beim Abspeichern muss 
    das richtige Profil 
    eingebettet werden.

3. Die Bildgröße muss stimmen:
Mindestmaß für eine 
Einzelseite (Bild abfallend): 
211 x 291 mm, 
mind. 300 dpi, 
optimal 450 dpi.

Mindestmaß für eine 
Doppelseite (Bild abfallend): 
414 x 291 mm, 
mind. 300 dpi, 
optimal 450 dpi.
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Anleitung für ein korrektes Druck-Pdf – InDesign-Dokument korrekt anlegen

Papierformat 
205 x 285 mm

Maßeinheit in mm
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Anleitung für ein korrektes Druck-Pdf – Pdf abspeichern

Schnittmarken und 
Seiteninformationen, 

Versatz 3 mm 
(damit die Schnittmarken und   
Seiteninformationen nicht in 
die Überfüller hineinragen)

Überfüller 3 mm 
(auf allen Seiten)

als Einzelseiten 
(nicht “Druckbögen” anklicken)

mind. 300 dpi, optimal 450 dpi

Profil muss mit dem Profil des 
Bildes übereinstimmen
(ISO coated v2, FOGRA 39 
oder US web coated)
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine und zusätzliche Geschäftsbedingungen für 
Anzeigen und Fremdbeilagen Lürzer’s Archiv Zeitschriften, 
Büchern  oder digitalen Medien.

1. Für den Geschäftsverkehr der Lürzer GmbH, FN 221215 t, 
Keinergasse 29, A-1030 Wien, kurz „Verlag“ genannt, gelten 
ausschließlich die nachstehenden allgemeinen und zusätzlichen 
Geschäftsbedingungen, gemeinsam kurz „AGB“ genannt. Diese 
AGB sind verbindlich für den gesamten gegenwärtigen und 
künftigen Geschäftsverkehr mit dem Verlag, auch wenn darauf 
nicht ausdrücklich Bezug genommen wird. Von diesen AGB 
abweichende oder ergänzende Regelungen – insbesondere 
allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen eines Auf-
traggebers – werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies 
vom Verlag ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde.

2. „Anzeigenauftrag“ im Sinne dieser AGB ist der Vertrag über 
die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
bungtreibenden oder sonstigen Inserenten, kurz „Auftraggeber“ 
genannt, in einer Druckschrift des Verlages zum Zwecke der 
Verbreitung. „Beilagenauftrag“ im Sinne dieser AGB ist der 
Vertrag über das Einlegen einer oder mehrerer Beilagen eines 
Auftraggebers in eine Druckschrift des Verlages zum Zwecke 
der Verbreitung. Anzeigenaufträge und Beilagenaufträge werden 
in diesen AGB kurz „Aufträge“ genannt.

3. Angebote des Verlages für Aufträge sind freibleibend, soweit 
sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Die 
Bestellung des Vertragspartners gilt erst mit der Auftragsbe-
stätigung des Vertrages als angenommen.

4. Die Veröffentlichung einzelner Anzeigen kann verschoben wer-
den, wenn dies spätestens bei Anzeigenschluss bekanntgegeben 
wird. Einzelne Anzeigenaufträge sind aber jedenfalls innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsabschluss zur Veröffentlichung 
abzurufen. Ist im Rahmen eines Anzeigenauftrages das Recht 
zum Abruf mehrerer Anzeigen eingeräumt, so ist die letzte 
Anzeige spätestens innerhalb eines Jahres nach der letzten 
geplanten Anzeige abzurufen.

5. Die Preise des Verlages sind in EUR oder in USD angegeben. 
Die Umsatzsteuer wird zusätzlich in der jeweils gesetzlichen Höhe 
in Rechnung gestellt. Es gelten die aktuell gültigen Preislisten 
des Verlages samt den darin angeführten oder durch gesonderte 
Vereinbarung gewährten Preisnachlässen – bis auf Widerruf. 
Vereinbarte Preisnachlässe werden nur gewährt, wenn der 
Auftraggeber seiner Zahlungspflicht fristgerecht nachkommt 
(siehe Punkt 17 der AGB). Gelangt er in Zahlungsverzug, ist 
der Preisnachlass verwirkt.

6. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, das Entgelt für den Auftrag 
zur Gänze zu entrichten und den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Preisnachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, 
wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich 
des Verlages beruht.

7. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen 
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben 
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden 
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, 
ohne dass dies einer ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

8. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden vom Verlag mit dem Wort 
„Anzeige“ gekennzeichnet.

9. Der Verlag behält sich vor, Aufträge wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich 
gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages, ganz oder teilweise, 
abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Rechtsvorschriften verstößt 
oder die Veröffentlichung den Interessen des Verlags zuwiderläuft. 
Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahme-
stellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge 
sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage 
und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, 
werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages 
wird dem Auftraggeber ohne schuldhaftes Zögern mitgeteilt.

10. Die für Aufträge notwendigen Druckunterlagen und/oder 
Beilagen müssen spätestens bei Druckunterlagenschluss beim 

Verlag einlangen. Der jeweilige Druckunterlagenschluss ist in 
der Preisliste angeführt oder wird dem Auftraggeber in der Auf-
tragsbestätigung bekanntgegeben. Für die rechtzeitige Lieferung 
geeigneter, einwandfreier Druckunterlagen und/oder Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Der Verlag übernimmt keine 
Verantwortung für ungeeignete Daten sowie dafür, dass der 
Auftragsgegenstand im Druckwerk den (digitalen) Vorstellungen 
des Auftraggebers entspricht. Nur durch einen – vom Auftraggeber 
gesondert anzufordernden und zu vergütenden – farbverbindlichen 
Prüfdruck erlangt der Auftraggeber die Sicherheit, dass der 
Auftrag auch im Druckwerk seinen (Farb-)Vorstellungen entspricht. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag Ersatz an, wenn der Austausch der Druck-
unterlagen noch bis Druckunterlagenschluss möglich ist. Alle 
mit der verspäteten Lieferung von geeigneten, einwandfreien 
Druckunterlagen und/oder Beilagen verbundenen Nachteile 
gehen zu Lasten des Auftraggebers.

11. Werden keine oder keine geeigneten Druckunterlagen und/
oder Beilagen bis Druckunterlagenschluss geliefert, wird eine 
alte Anzeige des Auftraggebers oder, wenn der Auftraggeber 
bisher keine Aufträge erteilt hat, eine Eigenanzeige des Verlages 
gedruckt. Die Pflicht des Auftraggebers zur Zahlung des verein-
barten Entgelts bleibt in diesem Fall unberührt.

12. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

13. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf eine einwandfreie Ersatzanzeige in einer der beiden 
nächsten Ausgaben des Druckwerkes, wenn der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Druckt der Verlag die Ersatzanzeige 
nicht in einer der beiden folgenden Ausgaben des Druckwerks 
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber das Recht auf Preisminderung in dem Ausmaß, als 
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde, oder bei gänzlicher 
Zweckverfehlung das Recht auf Rückabwicklung des Auftrags.

14. Der Verlag ist nur zum Schadensersatz verpflichtet, wenn 
er vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Scha-
densersatzansprüche für mittelbare Schäden, entgangenen 
Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene Einsparungen, Folge- und 
Vermögensschäden und Schäden durch Ansprüche Dritter sind 
ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche wegen Unmöglichkeit 
der Leistung und Verzug sind der Höhe nach beschränkt auf 
Ersatz des für den Verlag vorhersehbaren Schadens, maximal 
aber auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage vom 
Auftraggeber bezahlte Entgelt.

15. Mängel müssen innerhalb von vier Wochen nach dem 
Erscheinungsdatum oder nach Erhalt des Belegexemplars 
geltend gemacht werden.

16. Farbverbindliche „Proofs“ werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch des Auftraggebers geliefert und können zusätzliche 
Kosten verursachen (zB Versandkosten), die vom Auftraggeber 
zu tragen sind. Farbverbindliche „Proofs“ können nur angefordert 
werden, wenn die Druckdaten mindestens zwei Wochen vor 
Druckunterlagenschluss übermittelt werden. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, 
die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs 
gesetzten Frist mitgeteilt werden. 

17. Offene Beträge sind innerhalb der auf der Auftragsbestätigung 
(„order confirmation“) ausgewiesenen Frist zu bezahlen, sofern 
nicht im Einzelfall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung 
vereinbart ist. Enthält weder die Auftragsbestätigung ein Zah-
lungsziel, noch wurde ein solches im Einzelfall vereinbart, ist 
der Auftraggeber zur Zahlung innerhalb von drei Wochen nach 
Erscheinen des Druckwerkes samt auftragsgegenständlicher 
Anzeige zur Zahlung verpflichtet. Die Pflicht zur termingerechten 
Zahlung durch den Auftraggeber ist unabhängig vom Eintreffen 
eines Belegexemplars beim Auftraggeber.

18. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen von 1% 
pro Monat, 20 Euro Mahnspesen und gegebenenfalls 40 Euro 
Betreibungskosten pro Geschäftsfall berechnet. Der Verlag 
kann weitere – aufgrund des Zahlungsverzuges entstandene 
– Kosten gegenüber dem Auftraggeber geltend machen. Der 
Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des 
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für 
die restlichen Teile des Auftrages Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der 
Laufzeit eines Auftrages das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 

Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung zukünftig fälliger Beträge und von der Zahlung 
offener Rechnungen abhängig zu machen.

19. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen 
Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Auftrages werden 
Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnum-
mern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

20. Kosten für die Gestaltung und Fertigstellung von Anzeigen 
oder Beilagen auf Wunsch des Auftraggebers sowie vom Auftrag-
geber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen 
ebenso wie Kosten für notwendige Korrekturen der ursprünglich 
vereinbarten Ausführungen werden gesondert in Rechnung 
gestellt und sind vom Auftraggeber zu tragen.

21. Erfüllungsort jedes Auftrages ist Wien. Für alle Streitigkeiten 
aus oder im Zusammenhang mit einem Auftrag wird die aus-
schließliche Zuständigkeit der sachlich in Betracht kommenden 
Gerichte in Wien, Innere Stadt, vereinbart. Für Konsumenten tritt 
an die Stelle dieses vereinbarten Gerichtstandes der gesetzliche 
Gerichtsstand.

22. Alle Aufträge und diese AGB unterliegen österreichischem 
Recht unter Ausschluss jeglicher Kollisionsnormen.

23. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit aller anderen Bestim-
mungen. Auftraggeber und Verlag werden die rechtsunwirksame 
oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame und 
durchführbare Bestimmung ersetzen, die dem Inhalt und Zweck 
der rechtsunwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
möglichst nahe kommt.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) Die AGB des Verlages gelten sinngemäß auch für Aufträge 
über Beikleber, Beihefter oder technische Sonderausführungen. 
Jeder Auftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den 
Verlag rechtsverbindlich.

b) Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkrafttreten auch 
für laufende Aufträge, nicht jedoch vor Ablauf von 4 Monaten 
nach Bekanntgabe.

c) Bei Neuaufnahme einer Geschäftsverbindung behält sich 
der Verlag vor, Vorauszahlung zum Anzeigenschlusstermin zu 
verlangen.

d) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt 
und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung 
gestellten Text und Bildunterlagen. Insbesondere prüft der Verlag 
nicht, ob durch das Inserat Rechte Dritter beeinträchtigt werden. 
Sollte der Verlag dennoch wegen einem unrechtmäßigen Inserat 
in Anspruch genommen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, 
den Verlag schad- und klaglos zu halten.

e) Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, 
Arbeits-kampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner 
Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im 
Betrieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich 
der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat 
der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten 
Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt zu 80% der im Durchschnitt 
der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise 
zugesicherten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei 
geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im 
gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte verkaufte 
oder zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage 
steht. Auflagenminderungen aus Gründen von Satz 1 bleiben im 
Rahmen von Ziffer 21 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unberücksichtigt.

f) Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet 3 
Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht 
ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

g) Die Übersendung von mehr als 2 Farbvorlagen, die nicht ter-
mingerechte Lieferung der Druckunterlagen und der Wunsch nach 
einer von der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können 
Auswirkungen auf Platzierung und Druckqualität verursachen, 
die nicht zu Reklamationen berechtigen. Der Verlag behält sich 
die Verrechnung entstandener Mehrkosten vor.


